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§ 1 Geltungsbereich  

1. Die vorliegenden Allgemeinen Veranstaltungsbedingungen 
(nachfolgend AVB genannt) gelten für die Durchführung von 
Veranstaltungen in den zur Verfügung gestellten Veranstal-
tungsräumen und /-flächen der IkUM - Ingelheimer Kultur und 
Marketing GmbH (nachfolgend IkUM genannt) in der kING 
Kultur- und Kongresshalle und im Ingelheimer Winzerkeller 
nachfolgend auch Versammlungsstätte genannt) sowie für die 
Erbringung veranstaltungsbegleitender Leistungen und für die 
Bereitstellung mobiler Einrichtungen bei Veranstaltungen.  

2. Die vorliegenden AVB sind verbindlicher Bestandteil des 
zwischen der IkUM und dem Veranstalter abgeschlossenen 
Vertrages. Zusätzliche oder widersprechende Vertrags-bedin-
gungen des Veranstalters gelten nur, wenn die IkUM sie aus-
drücklich schriftlich anerkannt hat. Werden mit dem Veranstal-
ter im Vertrag abweichende Vereinbarungen von den vorlie-
genden AVB getroffen, haben solche individuellen Vereinba-
rungen stets Vorrang gegenüber der entsprechenden Rege-
lung innerhalb der AVB und innerhalb der Sicherheits- und 
Brandschutzbestimmungen.  

§ 2 Zustandekommen des Vertragsverhältnisses, Ver-
tragsergänzungen, Reservierungen  

1. Soweit in der Reservierungsbestätigung oder im Ver-
tragsangebot nicht abweichend vereinbart, bedürfen Verträge 
mit der IkUM zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform mit Unter-
schrift beider Vertragspartner. Übersendet die IkUM eine nicht 
unterschriebene Ausfertigung eines Vertrags / Kostenvoran-
schlags an den Veranstalter kommt der Vertrag erst zustande, 
wenn der Veranstalter die zugesandten Vertragsexemplare 
unterschreibt, sie innerhalb des im Vertrags / Kostenvoran-
schlags angegebenen Rücksendezeitraums an die IkUM sen-
det und eine Auftragsbestätigung des Vertrags zurückerhält. 
Das Schriftformerfordernis gilt auch als erfüllt, wenn Vertrags-
exemplare mittels einfacher elektronischer Signatur (bspw. 
eingescannte Unterschrift) oder nach Maßgabe der elektroni-
schen Form gemäß § 126a BGB unterzeichnet werden.  

2. Werden nachträgliche Ergänzungen oder Änderungen zum 
Vertrag vereinbart, gilt das Schriftformerfordernis als eingehal-
ten, wenn die jeweilige Erklärung in elektronischer Form oder 
per Fax übermittelt und von der anderen Seite bestätigt wird. 
Mündliche Vereinbarungen sind auf gleiche Weise unverzüg-
lich zu bestätigen. Die kurzfristige Anforderung und der Auf-
bau von medien- und veranstaltungstechnischen Einrichtun-
gen können auch durch Übergabeprotokoll bestätigt werden.  

3. Soweit in der Reservierungsbestätigung oder im Ver-
tragsangebot nicht abweichend vereinbart, halten mündliche 
oder schriftliche Reservierungen nur die Vormerkung zum 
Vertragsabschluss offen und sind somit für beide Seiten un-
verbindlich. Sie enden mit Ablauf der in der Vormerkung oder 
im Vertrag genannten Bestätigungsfrist ohne, dass es einer 
zusätzlichen Benachrichtigung des Inhabers der Vormerkung 
bedarf. Reservierungen sind nicht auf Dritte übertragbar.  

4. Die mehrmalige Durchführung einer Veranstaltung oder 
mehrmalige Bereitstellung von Räumen und Flächen zu be-
stimmten Terminen begründen keine Rechte für die Zukunft.  

5. Eine Änderung des im Vertrag bezeichneten Veranstal-
tungstitels, des Zeitraums der Veranstaltung, der Veranstal-
tungsart, vereinbarter Veranstaltungsinhalte, des Nutzungs-
zwecks oder ein Wechsel des Vertragspartners (Veranstal-
ters) und jede Art der Untervermietung bedürfen der vorheri-
gen schriftlichen Zustimmung der IkUM. Die Zustimmung 

kann ohne Angaben von Gründen verweigert werden. Eine 
Zustimmung ist nur möglich, wenn die Interessen der IkUM 
insbesondere im Hinblick bereits bestehende oder geplante 
Veranstaltungen nicht beeinträchtigt werden.  

§ 3 Vertragspartner, Veranstalter, Entscheidungsbefugter 
Vertreter 

1. Vertragspartner sind die IkUM und der im Vertrag bezeich-
nete Veranstalter. Führt der Veranstalter die Veranstaltung für 
einen Dritten durch (z. B. als Agentur), hat er dies gegenüber 
der IkUM offen zu legen und den Dritten schriftlich, spätestens 
bei Vertragsabschluss gegenüber der IkUM zu benennen. Der 
Veranstalter bleibt als Vertragspartner der IkUM für alle Pflich-
ten verantwortlich, die dem „Veranstalter“ nach dem Wortlaut 
dieser AVB obliegen. Ein Wechsel des Veranstalters oder eine 
unentgeltliche oder entgeltliche Überlassung der Versamm-
lungsstätte ganz oder teilweise an einen Dritten bedarf der 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung der IkUM.  

2. Der Veranstalter hat der IkUM vor der Veranstaltung einen 
mit der Leitung der Veranstaltung entscheidungsbefugten Ver-
treter namentlich schriftlich zu benennen, der auf Anforderung 
der IkUM die Funktion und Aufgaben des Veranstaltungslei-
ters nach Maßgabe der Rheinland-Pfälzischen Verordnung 
über Bau und Betrieb von Versammlungsstätten (VStättVO) 
wahrnimmt.  

3. Die Pflichten, die dem Veranstalter nach diesen AVB oblie-
gen, können im Fall der Nichterfüllung zur Einschränkung 
oder Absage der Veranstaltung führen.  

§ 4 Vertragsgegenstand  

1. Gegenstand des Vertrages ist die Überlassung von Flächen 
und Räumen innerhalb der Versammlungsstätte, zu dem vom 
Veranstalter genannten Nutzungszweck, sowie die Erbrin-
gung veranstaltungsbegleitender Leistungen. Die Überlas-
sung der Versammlungsstätte, von Veranstaltungsflächen 
und -räumen erfolgt auf Grundlage behördlich genehmigter 
Rettungswege- und Bestuhlungspläne mit festgelegter Besu-
cherkapazität, zu dem vom Veranstalter angegebenen Nut-
zungszweck. Die exakte Bezeichnung des Nutzungsobjektes, 
der maximalen Besucherkapazitäten und des Nutzungs-
zwecks erfolgt schriftlich im Vertrag oder als Anlage zum Ver-
trag. Werden keine Angaben zu Besucherkapazitäten getrof-
fen, kann der Veranstalter unter Darlegung seiner Veranstal-
tungsplanung jederzeit die bestehenden, genehmigten Ret-
tungswege- und Bestuhlungspläne einsehen. Verordnungs-
rechtliche und hoheitliche Anordnungen zur Reduzierung von 
Besucherkapazitäten sind zu beachten. Der Veranstalter hat 
sicherzustellen, dass für seine Veranstaltung keinesfalls mehr 
als die zulässige Besucherzahl in die Versammlungsstätte 
eingelassen werden.  

2. Für die Nutzung allgemeiner Verkehrsflächen, Wege, Toi-
letten, Garderoben, Eingangsbereiche erhält der Veranstalter 
ein eingeschränktes Nutzungsrecht für die Dauer seiner Ver-
anstaltung. Der Veranstalter hat insbesondere die Mitbenut-
zung dieser Flächen durch Dritte zu dulden. Finden in der Ver-
sammlungsstätte zeitgleich mehrere Veranstaltungen statt, 
hat jeder Veranstalter sich so zu verhalten, dass es möglichst 
zu keiner gegenseitigen Störung der jeweils anderen Veran-
staltung kommt. Der Veranstalter hat keinen vertraglichen An-
spruch darauf, dass die Veranstaltung eines anderen Veran-
stalters eingeschränkt wird.  

3. Die in der Versammlungsstätte enthaltenen funktionalen 
Räumlichkeiten und Flächen, wie bspw. Technikräume sind 
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nicht Gegenstand des Vertrags und werden dem Veranstalter 
nicht überlassen, soweit im Vertrag oder in einer Anlage zum 
Vertrag keine abweichende Regelung getroffen ist. Dies gilt 
auch für alle Wand- und Gebäudeflächen sowie für Fenster, 
Decken und Wandflächen außerhalb der Versammlungs-
stätte, insbesondere im Bereich allgemeiner Verkehrsflächen 
und der Eingangsbereiche.  

§ 5 Übergabe, pflegliche Behandlung, Rückgabe, An- 
und Ablieferung  

1. Trägt der Veranstalter bei der Übernahme der Versamm-
lungsstätte und ihrer Einrichtungen keine Beanstandung vor, 
so gelten sie als einwandfrei übernommen, soweit es sich 
nicht um verborgene Mängel handelt. Meldet der Veranstalter 
bei der Übernahme dem Veranstalter bereits vorhandene 
Schäden, sind diese schriftlich festzuhalten und finden bei der 
Rückgabe entsprechende Berücksichtigung. Beide Seiten 
können bei Übergabe die Anfertigung eines schriftlichen Über-
gabeprotokolls verlangen. Stellt der Veranstalter zu einem 
späteren Zeitpunkt Schäden fest oder verursacht er oder 
seine Besucher einen Schaden ist er zur unverzüglichen An-
zeige gegenüber der IkUM verpflichtet.  

2. Veranstaltungsräume, /-flächen, /-einrichtungen und /-tech-
nik müssen in einwandfreiem, zumindest aber in dem Zustand 
zurückgegeben werden, in dem sie übernommen wurden. Alle 
für die Veranstaltung vom Veranstalter eingebrachten Gegen-
stände, Aufbauten und Dekorationen sind bis zum vereinbar-
ten Abbauende restlos zu entfernen und der ursprüngliche Zu-
stand wiederherzustellen. Die Versammlungsstätte ist in ge-
räumten Zustand an die IkUM zurückzugeben.  

3. Durch die Veranstaltung verursachte notwendige Repara-
turen oder Neuanschaffungen zur Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes werden auf Kosten des Veranstalters 
durch Fachfirmen ausgeführt. Soweit eine Grundreinigung in 
den Nutzungsentgelten enthalten ist, werden nur über den üb-
lichen Verschmutzungsgrad hinausgehenden Sonderreini-
gungen zu Lasten des Veranstalters veranlasst und ihm diese 
nach Zeit- und Materialaufwand in Rechnung gestellt.  

4. Eine stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhält-
nisses bei verspäteter Rückgabe ist ausgeschlossen. Die Vor-
schrift des § 545 BGB findet keine Anwendung. Räumt der 
Veranstalter nicht rechtzeitig die Versammlungsstätte so wird 
je angefangene Stunde ein Zuschlag von 15% auf die übli-
chen Entgelte berechnet. Die Geltendmachung weitergehen-
der Schadensersatzansprüche bleibt in einem solchen Fall 
vorbehalten.  

5. Auf Grund der Anwohnersituation, in der ‚Unteren Sohl-
straße‘ wurde die Logistikhalle der Kultur- und Kongresshalle 
eingehaust. Des Weiteren wurde die Tiefgarage ‚Rat-
haus/WBZ/kING‘ um eine zweite Ausfahrt erweitert (Garten-
feldstraße), um den ausfahrenden Verkehr nach 22:00 Uhr bis 
6:00 Uhr umzuleiten. Das Rolltor der Logistikhalle muss so-
wohl tagsüber (Mittagsruhe), als auch nachts geschlossen 
bleiben. Tagsüber darf dieses nur geöffnet werden, wenn ent-
sprechende Fahrzeuge ein oder ausfahren müssen. Sobald 
das Fahrzeug in der Logistikhalle ist, muss das Rolltor ge-
schlossen werden, um den Geräuschpegel beim Be-/und 
Entladen abzudämpfen. Abends/nachts darf das Rolltor 
der Logistikhalle nach 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr nur noch 
max. 1-2 x geöffnet werden. Die Entscheidung liegt im Er-
messen der IkUM. Nach der Ausfahrt der Fahrzeuge muss 
das Rolltor umgehend wieder geschlossen werden. Es ist 
so vorzugehen, dass Fahrzeuggruppen gebündelt die 

Logistikhalle verlassen, falls dies möglich ist. Die Anwoh-
ner dürfen in Ihrer Nachtruhe unter keinen Umständen ge-
stört werden. Fahrzeuge, die eine Höhe von max. 2,0 m 
nicht überschreiten, müssen in der Tiefgarage ‚Rat-
haus/WBZ/kING‘ oder einer anderen öffentlichen Parkflä-
che abgestellt werden (Keine Garantie für verfügbare 
Parkplätze / keine Kostenübernahme). 

§ 6 Entgelte, Zahlungen 

1. Die vertraglich vereinbarten Entgelte und Zahlungsfristen 
ergeben sich aus dem Vertrag oder aus einer Anlage zum Ver-
trag. Verbrauchs- und nutzungsabhängige Entgeltkomponen-
ten werden gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind gegebe-
nenfalls als Zusatzleistungen in einer Anlage zum Vertrag auf-
geführt.  

2. Liegen zwischen Vertragsabschluss und Veranstaltungs-
durchführung mehr als vier Monate, können die vereinbarten 
Entgelte an aktuelle Marktpreisentwicklungen um bis zu 10% 
angepasst werden. Dies gilt für Erhöhungen und Senkungen 
gleichermaßen. Die Umstände, welche zur Anpassung be-
rechtigen, sind vom jeweiligen Vertragspartner konkret darzu-
legen. Eine Preisanpassung kann ein Mal pro Jahr ab Ver-
tragsschluss gerechnet erfolgen. Eine Preisanpassung in die-
sem Rahmen ist nur zulässig, wenn sie nicht auf Umstände 
zurückzuführen ist, welche der jeweilige Vertragspartner ein-
seitig zu vertreten hat. Führt eine Preisanpassung zu einer un-
zumutbaren Erhöhung oder Senkung der insgesamt zu zah-
lenden Entgelte, werden die Vertragsparteien in Nachver-
handlungen über die Preisanpassung treten.  

3. Abhängig von der Art der Veranstaltung, der erwarteten Be-
sucheranzahl und möglicher Sicher-heits- und Brandschutzri-
siken, insbesondere infolge eingebrachter Einrichtungen, Auf-
bauten, Ausschmückungen oder Effekte, können für den Ver-
anstalter nutzungsbedingte Kosten durch die notwendige An-
wesenheit einer Brandsicherheitswache, von Sanitätsdienst-
kräften, von Einlass-und Ordnungsdienstpersonal oder von 
technischem Fachpersonal (vgl. § 40 VStättVO) entstehen.  

4. Die IkUM ist ab 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn berech-
tigt, den zusätzlichen Aufwand für die kurzfristige Bereitstel-
lung oder kurzfristige Änderung von (Zusatz-) Leistungen – 
soweit diese umsetzbar sind – mit einem Aufschlag von bis zu 
20% zu versehen.  

5. Die IkUM ist berechtigt Vorauszahlungen in Höhe der ver-
einbarten Entgelte und in Höhe der zu erwartenden Ver-
brauchs- und nutzungsabhängigen Entgeltkomponenten vom 
Veranstalter zu verlangen. Soweit vertraglich nichts anderes 
vereinbart ist, sind diese bis spätestens 4 Wochen vor Beginn 
der Veranstaltung auf das Konto der IkUM zu leisten.  

6. Werden vereinbarte Zahlungen nicht fristgerecht vor der 
Veranstaltung geleistet, kann die IkUM die Zurverfügungstel-
lung der Versammlungsstätte verweigern. Die IkUM ist in die-
sem Fall auch berechtigt vom Vertrag zurückzutreten und 
Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen.  

7. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 
% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zent-
ralbank fällig. Ist der Veranstalter eine „Privatperson oder Ver-
braucher“ beträgt der Zinssatz für die Entgeltforderung 5 % 
über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank. Die 
Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt aus-
drücklich vorbehalten. 
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§ 7 Werbung 

1. Die Werbung für die Veranstaltung liegt in der Verantwor-
tung des Veranstalters. Die Durchführung der Werbemaßnah-
men kann nach Absprache durch die IkUM entgeltlich über-
nommen werden. Sie ist berechtigt, im Veranstaltungspro-
gramm und im Internet auf die Veranstaltung hinzuweisen, so-
fern der Veranstalter nicht widerspricht. Auf allen Drucksa-
chen, Plakaten, Eintrittskarten, Einladungen ist der Veranstal-
ter namentlich zu benennen, um kenntlich zu machen, dass 
ein Rechtsverhältnis nur zwischen Veranstalter und Besucher 
zu Stande kommt und nicht etwa zwischen dem Besucher und 
der IkUM.  

2. Die Errichtung und Anbringung von Werbetafeln oder Pla-
katen an der Versammlungsstätte (an Wänden, Säulen etc.) 
ist nur aufgrund gesonderter Vereinbarung mit der IkUM zu-
lässig. Alle genehmigten Plakatierungen und Hinweisschilder 
sind unverzüglich nach der Veranstaltung durch den Veran-
stalter zu entfernen. Der Veranstalter trägt im Hinblick auf alle 
von ihm angebrachten Werbemaßnahmen auf dem Gelände 
der Versammlungsstätte die Verkehrssicherungspflicht. 
Hierzu zählt auch die besondere Sicherungspflicht bei sturm-
artigen Windverhältnissen.  

3. Der Veranstalter hält die IkUM unwiderruflich von allen An-
sprüchen frei, die dadurch entstehen, dass die Veranstaltung 
oder die Werbung für die Veranstaltung gegen Rechte Dritter 
(insbesondere Urheberrechte, Bild- und Namensrechte, Mar-
kenrechte, Wettbewerbsrechte, Persönlichkeitsrechte) oder 
sonstige gesetzliche Vorschriften verstößt. Die Freistellungs-
verpflichtung erstreckt sich auch auf alle etwaig anfallenden 
Abmahn-, Gerichts- und Rechtsverfolgungskosten. 

§ 8 Ticketing, Kartenvorverkauf 

1. Die IkUM nutzt ausschließlich das Ticket Regional-System 
zum Vorverkauf sämtlicher Eintrittskarten (online/offline). Für 
Fremdveranstalter, die die Räumlichkeiten der IkUM für eine 
Veranstaltung anmieten gilt die exklusive Nutzung ebenso für 
sämtliche dort stattfindenden Veranstaltungen. Bei Fremdan-
mietungen darf der jeweilige Fremdveranstalter nur nach 
Rücksprache mit der IkUM bis zu 50 % des Ticketkontingents 
über andere (computergestützte) Vertriebswege außerhalb 
des Ticket Regional-Systems vertreiben. Eine 100 % Abwick-
lung über das Ticket Regional-System wird bevorzugt und aus 
vermarktungstechnischen Gründen empfohlen. Die IkUM 
muss nach Vertragsschluss unaufgefordert vom Veranstalter 
über den Start des Vorverkaufs informiert werden (Datum/Uhr-
zeit). Bei einer Kontingent-Splittung müssen alle Tickets zum 
gleichen Zeitpunkt in den Vorverkauf gegeben und online ge-
schaltet werden.  

2. Die IkUM kann nach Beauftragung die gesamte Abwicklung 
des Kartenvorverkaufs für den Veranstalter übernehmen (nur 
im Ticket Regional-System). Die Kontingentsplittung erfolgt 
einvernehmlich unter der Prämisse, dass der Mieter und der 
Vermieter die gleiche Anzahl an Tickets in jeweils den gleichen 
Kategorien erhalten. Dies spiegelt sich auch in einer einheitli-
chen Verteilung der Stuhlreihen wieder. Falls das Kontingent 
im Ticket Regional-System erschöpft ist, sollte der Anteil der 
IkUM, nach Rücksprache mit dem Veranstalter, erhöht wer-
den. Der Mieter verpflichtet sich sowohl in regelmäßigen Ab-
ständen, als auch nach Aufforderung (vor und nach der Ver-
anstaltung), der IkUM Auskunft über die (Vor-) Verkaufszahlen 
zu erteilen.  

3. Spätestens 48 Stunden vor der Veranstaltung muss der 
Veranstalter der IkUM unaufgefordert mitteilen, ob es am Ver-
anstaltungstag eine Abendkassensituation geben wird.  

4. Die Anzahl der für den Vorverkauf zur Verfügung stehenden 
Plätze (Sitzplätze/Stehplätze) wird durch den für die Veran-
staltung zu Grunde liegenden genehmigten Bestuhlungsplan 
begrenzt. Die Personenanzahl, die sich gleichzeitig im ent-
sprechenden Saal aufhält, darf die Kapazität des Be-
stuhlungsplans nicht überschreiten. Bei Unterhaltungsveran-
staltungen muss das Schwenkparkett (treppenstufenartige 
Bestuhlung) zum Einsatz kommen. Ausnahmen erfordern 
eine schriftliche Bestätigung der IkUM. Der genutzte Be-
stuhlungsplan muss vor dem Start des Vorverkaufs von der 
IkUM schriftlich frei gegeben werden. Der Mieter/Veranstalter 
stellt dem Vermieter unaufgefordert 4 Dienstkarten, 2 in der 
ersten sowie 2 in der zweiten Kategorie, (Presse, Rettungs-
kräfte, Dienstplätze, etc.) unentgeltlich zur Verfügung.  

5. Die IkUM stellt für die Abwicklung des Einlass- und des 
Abendkassenszenarios Equipment für eine Abendkasse (pro-
fessioneller Ticketdrucker, Ticketpapier, Laptop, Internetzu-
gang) (kostenpflichtig) zur Verfügung (Equipment nur mit dem 
Ticket Regional-System nutzbar). 

§ 9 Gastronomie, Merchandising, Garderobe 

1. Das Recht zur gastronomischen Bewirtschaftung steht der 
IkUM und den mit ihr vertraglich verbundenen Gastronomie-
unternehmen zu. Der Veranstalter ist nicht berechtigt, Spei-
sen, Getränke, Erfrischungen oder dergleichen anzubieten.  

2. Dem Veranstalter ist nicht gestattet, ohne vorherige schrift-
liche Zustimmung der IkUM, Gewerbetreibende aller Art (Fo-
tografen, Blumenverkäufer, Schausteller etc.) zu seinen Ver-
anstaltungen zu bestellen oder selbst über die unmittelbare 
Durchführung der Veranstaltung hinaus gewerblich tätig zu 
werden. Im Falle der Zustimmung durch die IkUM sind pro-
zentuale Anteile am Umsatzerlös, die gesondert festgelegt 
werden, an die IkUM abzuführen.  

3. Die Bewirtschaftung der Besuchergarderoben bei öffentli-
chen Veranstaltungen obliegt der IkUM. Sie trifft die Entschei-
dung, ob und in welchem Umfang die Garderobe für die jewei-
lige Veranstaltung zur Verfügung gestellt wird. Die Gardero-
bengebühr ist nach Maßgabe des aushängenden Tarifs von 
den Besuchern zu entrichten. Der Veranstalter hat in diesem 
Fall sicherzustellen, dass alle Veranstaltungsbesucher ihre 
Garderobe abgeben. Das von der IkUM eingesetzte Personal 
wirkt hierbei unterstützend. Bei geschlossenen Veranstaltun-
gen kann der Veranstalter gegen Übernahme der Kosten für 
die Garderobenbewirtschaftung die Besetzung von Besucher-
garderoben verlangen. Erfolgt keine Beauftragung zur Bewirt-
schaftung der Garderobe haftet die IkUM nicht bei Verlust der 
in Garderobenbereichen abgelegten Besuchergarderobe.  

§ 10 GEMA, GVL, Künstlersozialabgabe  

1. Die rechtzeitige Anmeldung und Entrichtung der Gebühren 
für die Aufführung oder Wiedergabe leistungsschutzrechtlich 
geschützter Werke bei der GEMA (Gesellschaft für musikali-
sche Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte) 
bzw. bei der GVL (Gesellschaft zur Verwertung von Leistungs-
schutzrechten mbH) sind alleinige Pflichten des Veranstalters. 
Die IkUM kann rechtzeitig vor der Veranstaltung den schriftli-
chen Nachweis der Anmeldung der Veranstaltung bei der 
GEMA bzw. GVL, den schriftlichen Nachweis der Rechnungs-
stellung durch die GEMA bzw. GVL oder den schriftlichen 
Nachweis der Entrichtung der Gebühren gegenüber der 
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GEMA / GVL vom Veranstalter verlangen. Ist der Veranstalter 
zum Nachweis der Gebührenzahlung nicht bereit oder hierzu 
nicht in der Lage, kann die IkUM die Zahlung einer Sicher-
heitsleistung in Höhe der voraussichtlich anfallenden GEMA-
Gebühren vom Veranstalter rechtzeitig bis spätestens 14 Tage 
vor der Veranstaltung verlangen.  

2. Der Veranstalter hat sämtliche Verpflichtungen nach dem 
Künstlersozialversicherungsgesetz zu erfüllen. Er stellt die  
IkUM insoweit von sämtlichen Ansprüchen frei. 

§ 11 Haftung des Veranstalters, Versicherung  

1. Der Veranstalter trägt die Verkehrssicherungspflicht in der 
Versammlungsstätte für alle von ihm eingebrachten Einrich-
tungen und Aufbauten sowie für den gefahrlosen Ablauf seiner 
Veranstaltung.  

2. Der Veranstalter hat die Versammlungsstätte in dem Zu-
stand an die IkUM zurückzugeben, in der er sie von der IkUM 
übernommen hat. Der Veranstalter haftet für alle Schäden, die 
durch ihn, seine Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, seine 
Gäste und Besucher im Zusammenhang mit der Veranstal-
tung verursacht werden. Die Anwendung von § 831 Absatz 1 
Satz 2 BGB ist ausgeschlossen.  

3. Die Haftung des Mieters umfasst auch Schäden, die 
dadurch entstehen, dass Veranstaltungen Dritter nicht oder 
nicht wie geplant durchgeführt werden können sowie Schä-
den, die durch tumultartige Ausschreitungen, Demonstratio-
nen, Brand, Panik und ähnliche durch die Veranstaltung ver-
anlasste Geschehnisse entstehen (veranstaltungsbedingte 
Risiken).  

4. Der Veranstalter stellt die IkUM von allen Ansprüchen Drit-
ter, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung geltend ge-
macht werden, frei, soweit diese vom Veranstalter, seinen Er-
füllungsund Verrichtungsgehilfen, von seinen Gästen oder 
den Veranstaltungsbesuchern zu vertreten sind.  

5. Ein etwaiges Verschulden der IkUM bei der Entstehung ei-
nes Schadens ist anteilig der Höhe nach zu berücksichtigen. 
Die Haftung der IkUM und der Stadt für den sicheren Bauzu-
stand der Versammlungsstätte gemäß § 836 BGB zu sorgen, 
bleibt unberührt.  

6. Der Veranstalter ist verpflichtet eine Veranstaltungshaft-
pflichtversicherung mit Deckungsschutz für Personen-, Sach-
schäden in Höhe von mindestens 5 Mio. Euro (fünf Millionen 
Euro) sowie 500.000 Euro (fünfhunderttausend Euro) für Ver-
mögensschäden abzuschließen und der IkUM ohne Aufforde-
rung vorzulegen. Der Abschluss der Versicherung führt zu kei-
ner Begrenzung der Haftung des Auftraggebers der Höhe 
nach.  

7. Wird der entsprechende Nachweis nicht bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn bzw. nicht mit den unter § 11.6 dieser 
AVB geforderten Deckungsinhalten erbracht, so ist die IkUM 
berechtigt, eine entsprechende Versicherung zu Lasten des 
Veranstalters abzuschließen oder vom Vertrag zurückzutre-
ten. 

§ 12 Haftung der IkUM  

1. Die verschuldensunabhängige Haftung der IkUM auf Scha-
densersatz für anfängliche Mängel (§ 536a Absatz 1 BGB) der 
Versammlungsstätte und ihrer Einrichtungen ist ausgeschlos-
sen. Der Anspruch auf Minderung der Entgelte wegen Män-
geln ist hiervon nicht betroffen, soweit der IkUM bei Erkenn-
barkeit des Mangels dieser Mangel oder die 

Minderungsabsicht während der Dauer der Überlassung der 
Versammlungsstätte angezeigt wird.  

2. Die IkUM übernimmt keine Haftung bei Verlust der vom Ver-
anstalter eingebrachten Gegenständen, Einrichtungen, Auf-
bauten oder sonstigen Wertgegenständen, soweit nicht eine 
entgeltliche oder besondere Verwahrungsvereinbarung ge-
troffen wurde.  

3. Die Haftung der IkUM für einfache Fahrlässigkeit ist ausge-
schlossen, soweit keine wesentlichen Vertragspflichten ver-
letzt sind.  

4. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinal-
pflichten) ist die Schadensersatzpflicht der IkUM für Fälle ein-
facher Fahrlässigkeit auf den nach Art der Vereinbarung vor-
hersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnitts-
schaden begrenzt. Unter Kardinalpflichten sind solche Ver-
pflichtungen zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf, also die wesentlichen vertraglichen 
Hauptpflichten.  

5. Soweit die Haftung nach den Bestimmungen dieser allge-
meinen Veranstaltungsbedingungen ausgeschlossen oder 
begrenzt ist, gilt dies auch für die Erfüllungsgehilfen der IkUM.  

6. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und beschränkun-
gen gelten nicht bei schuldhaft zu vertretender Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit von Personen, sowie im Fall 
der ausdrücklichen Zusicherung von Eigenschaften.  

§ 13 Stornierung, Kündigung, Rücktritt 

Führt der Veranstalter aus einem von der IkUM nicht zu ver-
tretenden Grund die Veranstaltung zum vereinbarten Zeit-
punkt nicht durch, so ist er verpflichtet eine Ausfallentschädi-
gung, bezogen auf das vereinbarte Nutzungsentgelt zu leis-
ten. Gleiches gilt, wenn der Veranstalter vom Vertrag zurück-
tritt oder ihn außerordentlich kündigt, ohne dass ihm hierzu ein 
individuell vereinbartes oder zwingendes gesetzliches Kündi-
gungs-/ oder Rücktrittsrecht zusteht. Die Ausfallentschädi-
gung beträgt der Höhe nach bei Kündigung oder Rücktritt 

Bei Veranstaltungen ab 30 Besuchenden:  

• bis 9 Monate vor Veranstaltungsbeginn 25 %  
• bis 6 Monate vor Veranstaltungsbeginn 50 %  
• bis 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn 75 %  
• weniger als 3 Monate vor Veranstaltungsbeginn 90 %  
 

Bei Veranstaltungen unter 30 Besuchenden:  

• bis 2 Monate vor Veranstaltungsbeginn 0 % (kostenfreie 
Stornierung)  

• bis 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 75 %  
• weniger als 1 Monat vor Veranstaltungsbeginn 90 %  
 

der vereinbarten Entgelte. Die Kündigung oder der Rücktritt 
bedürfen der Schriftform und müssen innerhalb der genann-
ten Fristen bei der IkUM eingegangen sein. Ist der IkUM ein 
höherer Schaden entstanden, so ist sie berechtigt, statt der 
pauschalierten Ausfallentschädigung den Schaden in entspre-
chender Höhe darzulegen und vom Veranstalter ersetzt zu 
verlangen. Dem Veranstalter bleibt es unbenommen, nachzu-
weisen, dass kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden 
entstanden ist bzw. der Aufwand niedriger ist als die gefor-
derte Ausfallentschädigung.  
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7. Infolge der Veranstaltungsabsage entstandene Kosten für 
bereits beauftragte Leistungen Dritter (Ordnungsdienst, Sani-
tätsdienst, Feuerwehr, Garderobenpersonal, Technik etc.) 
sind vom Veranstalter auf Nachweis im Einzelfall zu erstatten, 
sofern sie nicht in den Nutzungsentgelten gemäß Ziffer 13.1 
enthalten und darin aufgeführt sind.  

8. Gelingt es der IkUM die Versammlungsstätte zu einem stor-
nierten Termin anderweitig einem Dritten entgeltlich zu über-
lassen, bleibt der Schadensersatz gemäß § 13.1 und 13.2 be-
stehen, soweit die Überlassung an den Dritten auch zu einem 
anderen Veranstaltungstermin möglich war.  

9. Die IkUM ist berechtigt bei Verletzung wesentlicher Ver-
tragspflichten den Vertrag außerordentlich zu kündigen oder 
vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere wenn:  

a) die vom Veranstalter zu erbringenden Zahlungen (Ent-
gelte, Sicherheitsleistung) nicht oder nicht rechtzeitig ent-
richtet werden,  

b) der im Vertrag bezeichnete Nutzungszweck oder verein-
barte Veranstaltungsinhalte ohne Zustimmung der IkUM 
geändert werden,  

c) der Veranstalter die Versammlungsstätte einem Dritten 
als Veranstalter unentgeltlich oder entgeltlich ohne Zu-
stimmung der IkUM überlässt,  

d) die für die Durchführung der Veranstaltung erforderlichen 
Genehmigungen und/oder Erlaubnisse nicht erteilt bzw. 
nicht nachgewiesen werden,  

e) der Veranstalter bei Vertragsabschluss, insbesondere bei 
Angabe des Nutzungszwecks, im Vertrag verschwiegen 
hat, dass die Veranstaltung durch eine „radikale, politi-
sche, religiöse oder scheinreligiöse“ Vereinigung durch-
geführt wird oder entsprechende Veranstaltungsinhalte 
aufweist  

f) gegen gesetzliche Vorschriften, insbesondere gegen ver-
sammlungsstättenrechtliche Vorschriften durch den Ver-
anstalter verstoßen wird,  

g) der Abschluss der vertraglich geforderten Haftpflichtver-
sicherung nicht nachgewiesen wird,  

h) der Veranstalter bei Vertragsabschluss, insbesondere bei 
Angabe des Nutzungszwecks im Vertrag verschwiegen 
hat, dass es sich um eine politische oder (schein-)religi-
öse Veranstaltung handelt.  

10. Macht die IkUM von ihrem Rücktrittsrecht aus einem der 
in § 13.4 genannten Gründe Gebrauch, bleibt der Anspruch 
auf Zahlung der vereinbarten Entgelte bestehen, die IkUM 
muss sich jedoch ersparte Aufwendungen anrechnen lassen.  

11. Die IkUM ist vor der Erklärung der Kündigung oder des 
Rücktritts zu einer Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung ge-
genüber dem Veranstalter verpflichtet, soweit der Veranstalter 
unter Berücksichtigung der Gesamtumstände in der Lage ist, 
den zum Rücktritt bzw. zur außerordentlichen Kündigung be-
rechtigenden Grund unverzüglich zu beseitigen.  

12. Macht die IkUM von ihren vorstehend bestimmten Rech-
ten Gebrauch, behält sie den Anspruch auf Zahlung der ver-
traglich vereinbarten Entgelte, muss sich jedoch ersparte Auf-
wendungen anrechnen lassen.  

§ 14 Höhere Gewalt, Einschränkung der Energieversor-
gung 

1. Höhere Gewalt ist ein von Außen auf das Vertragsverhältnis 
massiv einwirkendes Ereignis, das nach menschlicher Ein-
sicht und Erfahrung unvorhersehbar ist, mit wirtschaftlich er-
träglichen Mitteln auch durch die äußerste nach der Sachlage 
vernünftigerweise zu erwartende Sorgfalt nicht verhütet oder 
unschädlich gemacht werden kann.  

2. Kann eine Veranstaltung infolge von höherer Gewalt zum 
vereinbarten Termin nicht durchgeführt werden, sind beide 
Seiten berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, soweit kein Ein-
vernehmen über die Verlegung der Veranstaltung erzielt wird.  

3. Im Fall des Rücktritts oder der Verlegung bleibt der Veran-
stalter zum Ausgleich bereits entstandener Aufwendungen auf 
Seiten der IkUM verpflichtet. Zu den Aufwendungen zählen 
die Kosten für bereits beauftragte externe Leistungen sowie 
die Kosten der IkUM, für die Vorbereitung der Durchführung 
der Veranstaltung. Diese können unabhängig von ihrer tat-
sächlichen Höhe mit bis zu 25 % der vereinbarten Entgelte 
pauschal abgegolten werden, soweit der Veranstalter nicht wi-
derspricht. Erfolgt deren Abrechnung nach tatsächlichem Auf-
wand, besteht keine Begrenzung der Höhe nach. Im Übrigen 
werden beide Vertragsparteien von ihren Zahlungs- und Leis-
tungspflichten frei.  

4. Die Anzahl der anwesenden Besucher sowie der Ausfall 
von Referenten, Vortragenden, Künstlern und sonstiger Teil-
nehmer der Veranstaltung obliegen in der Risikosphäre des 
Veranstalters. Letzteres gilt auch für von außen auf die Veran-
staltung einwirkende Ereignisse wie Demonstrationen und Be-
drohungslagen, die in der Regel durch die Art der Veranstal-
tung deren Inhalte und die mediale Wahrnehmung der Veran-
staltung beeinflusst werden. Dem Veranstalter wird der Ab-
schluss einer Unterbrechungs- und Ausfall-versicherung für 
seine Veranstaltung empfohlen, soweit er die damit verbunde-
nen finanziellen Risiken entsprechend absichern möchte.  

5. Einem Fall von höherer Gewalt gleichgestellt ist die Unter-
brechung oder erhebliche Einschränkung der Energieversor-
gung für die Versammlungsstätte insbesondere durch Ein-
griffe in das Versorgungsnetz und durch hoheitliche Anord-
nungen, die außerhalb der Einflusssphäre der IkUM liegen. 
Die Geltendmachung von Schadensersatz und die Erstattung 
von Aufwendungen sind in einem solchen Fall für beide Ver-
tragsparteien ausgeschlossen. 

§ 15 Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte 

1. Aufrechnungsrechte stehen dem Veranstalter gegenüber 
der IkUM nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 
festgestellt, unbestritten oder von der IkUM anerkannt sind.  

2. Gleiches gilt für Zurückbehaltungsrechte, soweit es sich 
beim Veranstalter um einen Kaufmann, eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen handelt. Soweit der Veranstalter diesem 
Personenkreis nicht angehört, ist er zur Ausübung eines Zu-
rückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenan-
spruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.  

§ 16 Datenverarbeitung, Datenschutz 

1. Die IkUM überlässt dem Veranstalter das im Vertrag be-
zeichnete Objekt zur Durchführung von Veranstaltungen und 
erbringt veranstaltungsbegleitende Dienstleistungen durch ei-
gene Mitarbeiter sowie durch beauftragte Dienstleister. Zur Er-
füllung der vertraglich vereinbarten Geschäftszwecke erfolgt 
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auch die Verarbeitung der vom Veranstalter an die IkUM über-
mittelten personenbezogenen Daten, im Einklang mit den 
Bestimmungen der EU-Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Der 
Veranstalter ist seinerseits verpflichtet alle Betroffenen, deren 
Daten an die IkUM im Zuge der Planung und Durchführung 
der Veranstaltung übermittelt werden, über die in § 16.2 bis 
16.5 bestimmten Zwecke zu informieren.  

2. Dienstleister für veranstaltungsbegleitende Services erhal-
ten von der IkUM zur Erbringung ihrer Leistungen personen-
bezogene Daten des Veranstalters und seiner entscheidungs-
befugten Ansprechpartner übermittelt, soweit dies zur Ver-
tragsdurchführung erforderlich ist oder den berechtigten Inte-
ressen des Veranstalters nach Art. 6 Abs. 1 (f) DSGVO ent-
spricht. Zusätzlich nutzt die IkUM die Daten des Veranstalters 
zur gegenseitigen Information und Kommunikation vor, wäh-
rend und nach einer Veranstaltung sowie für eigene veranstal-
tungsbegleitende Angebote.  

3. Personenbezogene Daten des Veranstalters, des Veran-
staltungsleiters sowie seiner entscheidungsbefugten An-
sprechpartner können auch zur Abstimmung des jeweiligen 
Sicherheitskonzepts für die Veranstaltung den zuständigen 
Stellen/Behörden insbesondere der Polizei, der Feuerwehr, 
dem Ordnungsamt sowie dem Sanitäts-/ und Rettungsdienst 
übermittelt werden.  

4. Die IkUM behält sich vor, die Daten des Veranstalters und 
der von ihm benannten entscheidungsbefugten Ansprechpart-
ner zusätzlich zu den in § 16.1 bis 16.3 genannten Zwecken 
auch für eigenes Marketing und für die Zusendung von eige-
ner Werbung zu nutzen, soweit es sich bei diesen Personen 
um Unternehmer im Sinne des §14 BGB handelt. Die Betroffe-
nen haben das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke des Mar-
ketings und der Werbung einzulegen. In diesem Fall werden 
die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte 
möglichst via Email an datenschutz@leber-partner.com oder 
telefonisch an: +49 6181 983681 gerichtet werden.  

5. Die IkUM verarbeitet und speichert alle personenbezoge-
nen Daten, die sie vom Veranstalter erhält, solange es für die 
Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erfor-
derlich ist. Diese Daten werden unter Beachtung steuerlicher 
und handelsrechtlicher Vorschriften in der Regel nach 5 Jah-
ren von der IkUM gelöscht, sofern die Geschäftsbeziehung 
nicht fortgesetzt wird.  

6. Sollte ein Betroffener mit der Speicherung oder im Umgang 
mit seinen personenbezogenen Daten nicht einverstanden 
oder diese unrichtig geworden sein, wird die IkUM auf eine 
entsprechende Weisung hin die Löschung oder Sperrung der 
Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vorneh-
men. Auf Wunsch erhält der Betroffene unentgeltlich Auskunft 
über alle personenbezogenen Daten, die die IkUM über ihn 
gespeichert hat.  

§ 17 Erfüllungsort, Recht, Gerichtsstand 

1. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus dem Vertrag ist Ingel-
heim am Rhein. Es gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

2. Sofern der Veranstalter ein Kaufmann, eine juristische Per-
son des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, ist als Gerichtsstand Ingelheim am 
Rhein vereinbart.  

§ 18 Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Ver-
trags hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen 
oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame 
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der 
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmung verfolgt haben. Dies gilt entsprechend für den 
Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist.  

 

Stand: August 2023, Ingelheim am Rhein 
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